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1.  Fachgutachten 

 

 
 
 
Folgende umweltrelevante Fachgutachten liegen vor: 
 
 

 Schalltechnische Untersuchung, August 2024 

 Artenschutzfachliche Prüfung, Mai 2024 

 Verkehrstechnische Stellungnahme, April 2024 

 Gutachten zur baumbiologischen Untersuchung, April 2024 

 Entwässerungsgutachten, Dezember 2023 

 Baumgutachterliche Stellungnahme zur Wurzelsuchgrabung / Handschachtung, August 

2022 

 Geotechnischer Bericht, August 2022 

 Klimaökologische Expertise, Juli 2022 

 Baumgutachterliche Stellungnahme zur Wurzelsuchgrabung / Saugverfahren, Januar 

2022 

  





 

 

Berichtsversionen 

Index Bemerkung Datum Bearbeiter Geprüft 

1 Vorabzug 16.12.2022 KB FoH 

2 
Überarbeitung nach Forderung Bezirk zur 
Einbeziehung der Bestandsgebäude 

24.082024 AK FoH 

3 Schutzwürdigkeit geändert nach Forderung LP 12.10.2023 FoH FoH 

4 
Änderung Begründung Schutzwürdigkeit Hochschule 
und Kita nach Forderung Rechtsamt 

05.08.2024 FoH FoH 
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1 Aufgabenstellung 

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius beabsichtigen zusammen mit der 
Bucerius Law School (BLS), sich auf dem bestehenden Campus der 
Jungiusstraße durch den Neubau von zwei Gebäuden zu erweitern. In diesem 
Zusammenhang wurde für das Planungsgebiet ein Bebauungsplanverfahren 
eingeleitet. Die Neubebauung im Baufeld 2 soll an der Jungiusstraße auf der 
Fläche des derzeitigen Parkplatzes südlich des Altbaus errichtet werden. Im 
Neubau sollen flexibel nutzbare Lehr-, Lern- und Arbeitsräume sowie Büroräume 
und eine Kita untergebracht werden. Planrechtlich soll die Fläche als Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung Hochschule Soziale Einrichtung ausgewiesen werden. 
Für einen weiteren Neubau gegenüber den Schaugewächshäusern soll das 
Planungsrecht hergestellt werden. Die Fläche soll als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Hochschule ausgewiesen werden.  

Das Plangebiet ist durch die Geräuscheinwirkungen der umliegenden Straßen, der 
östlich verlaufenden Schienenstrecken sowie dem Gewerbelärm zur Hochschule 
(Anlieferungen, Parkplätzen oder Tiefgaragenzufahrten) belastet. Mit der 
vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wird der Verkehrs- und 
Gewerbelärm auf alle Gebäude im Plangebiet auf Grundlage des „Hamburger 
Leitfadens – Lärm in der Bauleitplanung 2010“ /1/ beurteilt. Es werden keine 
tieferen Betrachtungen durch vorhabenbezogenen Mehrverkehr wie auch zu 
Auswirkungen durch Schallreflexionen durchgeführt, da die Nutzungsfläche der 
betreffenden Gebäude gering gegenüber den benachbarten Nutzungen ist.  

Sollten hier Schallimmissionskonflikte festgestellt werden, sind diese aufzuzeigen, 
zu beurteilen und gegebenenfalls Vorschläge für den Umgang im Bebauungsplan 
sowie Formulierungen zu Festsetzungen zum Schallschutz für den 
Bebauungsplan zu erarbeiten. 
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2 Arbeitsunterlagen 

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Unterlagen wurden für die Bearbeitung der 
vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1:  Bereitgestellte Unterlagen 

Art der Unterlagen 
Datei-
format 

Bereitgestellt  

per von am 

B-Plan Entwurf mit 
Ausweisung 
Sondergebiet 

PDF E-Mail 
Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 

01.08.2024 

Straßendeckschicht-
typen 

- E-Mail 

Referat Grundlagen des Straßenwesens  
Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Verkehr und 
Mobilitätswende 

06.10.2022 

Verkehrsmengen PDF E-Mail 
SBI Beratende Ingenieure 

Bau-Verkehr-Vermessung GmbH 
12.10.2022 

Schienendaten  Excel E-Mail 
Verkehrsdatenmangement Deutsche 

Bahn AG 
17.10.2022 

Lageplan  
PDF/ 
DWG 

E-Mail Kraus Schönberg Architekten 12.10.2022 

Bebauungspläne PDF 
Online-
Res-

source 

Geo-Online Hamburg  
https://daten-

hamburg.de/infrastruktur_bauen_wohne
n/bebauungsplaene/pdfs/bplan/BSStPau

li.pdf 

17.11.2022 

Tiefgaragen Planung PDF E-Mail Kraus Schönberg Architekten 22.03.2023 

Verkehrsmenge für 
die Tiefgarage 

PDF E-Mail RECORE Immobilienentwicklung GmbH 27.06.2023 

Forderungen Bezirk 
und BSW zum 
Bestandsgebäude 

- E-Mail RECORE Immobilienentwicklung GmbH 21.02.2023 

Informationen zu  
Betriebsabläufen  

 
Ge-

spräch 

Bucerius Law School 
Hochschule für Rechtswissenschaft 

gGmbH und SBI Beratende Ingenieure für 
BAU-VERKEHR-VERMESSUNG GmbH 

07.08.2023 

Vorschlag BSW, LP 
zur Schutzwürdigkeit 
Hochschule 

 E-Mail 

Freie und Hansestadt Hamburg,  
Behörde für Stadtentwicklung und  

Wohnen 
Amt für Landesplanung und 

Stadtentwicklung 

20.09.2023 

Forderung Bezirksamt 
Hamburg-Mitte, 
Rechtsamt zu der 
Begründung der 
Schutzwürdigkeit 
Hochschule 

 E-Mail RECORE Immobilienentwicklung GmbH 25.07.2024 
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3 Berechnungsgrundlagen 

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPlan in der Version 8.2 
(20.06.2023) der SoundPlan GmbH durchgeführt. Das Plangebiet und seine für 
die schalltechnischen Berechnungen maßgebliche Nachbarschaft werden in 
einem 3-dimensionalen Geländemodell digital erfasst. In diesem Modell sind die 
vorhandenen und geplanten Gebäude sowie sonstige für Abschirmung und 
Reflexion relevante Elemente sowie die jeweiligen Schallquellen in ihrer Lage und 
Höhe aufgenommen (vgl. Anlage 1). 

Die Berechnung der Beurteilungspegel für die Straßen erfolgten nach dem 
Teilstückverfahren der „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019“ 
– RLS-19 /2/. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, Fahrbahnoberflächen und 
Lichtsignalanlagen wurden entsprechend der Situation vor Ort berücksichtigt und 
bei den Ermittlungen der Schallemissionen in Ansatz gebracht.  

Die Beurteilungspegel der Bahnstrecke wurden nach den „Erläuterungen zur 
Anlage 2 der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) – 
Berechnungen des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)“ /3/ 
angegebenen Verfahren für Teilstücke berechnet. Die Beurteilungspegel aus 
Straßen- und Schienenverkehr werden überlagert. 

Die Ausbreitungsberechnung der Schallimmissionen für Gewerbe wurde auf 
Grundlage der TA Lärm /3/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des 
Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ /4/ für die Schallausbreitung durchgeführt. 
Zur Berücksichtigung der meteorologischen Korrektur wurden die 
Meteorologiefaktoren für die Stadt Hamburg, Standort Hamburg-Fuhlsbüttel, mit 
dem Stand des Jahres 2016 /5/ verwendet.  

Die in der vorliegenden Untersuchung berechneten Beurteilungspegel an den 
maßgeblichen Immissionsorten wurden geschossgenau ermittelt. Dabei ist 
regelkonform die Schallreflexion des Gebäudes nicht im Beurteilungspegel 
enthalten. 
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4 Beurteilungsgrundlagen 

4.1 Verkehrslärm 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgt gemäß den Vorgaben des „Hamburger Leitfadens – 
Lärm in der Bauleitplanung 2010“ /1/ in Anlehnung an die „Sechzehnte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV)“ /6/.  

In Tabelle 2 sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV aufgeführt.  

Tabelle 2: Grenzwerte nach 16. BImSchV (Auszug) 

Nutzung 
Tag 

(06:00 – 22:00 Uhr) 

in dB(A) 

Nacht 
(22:00 – 06:00 Uhr) 

in dB(A) 

Krankenhäuser, Schulen, Altenheime 57 47 

Reine und Allgemeine Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf-, Misch- und Urbane Gebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

 

Die geplanten Nutzungen im B-Plan, Hochschule und Kita, werden in der 
16. BImSchV nicht aufgeführt. Insoweit ist die Schutzwürdigkeit der Hochschule 
und der Kita entsprechend den Kategorien der 16. BImSchV einzustufen. 

Schutzwürdigkeit Hochschule 

In der 16. BImSchV werden unter Schulen Einrichtungen verstanden, in denen 
insbesondere Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Dazu gehören neben 
den allgemeinbildenden Schulen auch Berufsschulen. Hochschulen werden dazu 
jedoch nicht gezählt (Landmann/Rohmer UmweltR/Bracher 16. BImSchV § 2 Rn. 
1-13). Im Gegensatz zu Hochschulen steht vor allem in Grundschulen der Erwerb 
der Sprach- und Lesekompetenz sowie weiterer Grundkompetenzen im 
Vordergrund, die die Basis für aufbauende Bildungsstufen bilden und somit von 
besonderer Bedeutung sind. Dadurch ergibt sich eine besondere 
Schutzbedürftigkeit, die sogar höher als in Wohngebieten ist. In Hochschulen 
müssen die Studierenden derartige Grundkompetenzen nicht mehr erwerben, 
sodass eine Schutzbedürftigkeit analog eines allgemeinen Wohngebietes 
ausreichend ist.  
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Schutzwürdigkeit Kita 

Kita sind eine Anlage für soziale Zwecke, und daher nach § 4 BauNVO1 in 
allgemeinen Wohngebieten zulässig. Insoweit ist der Kita auch eine 
Schutzwürdigkeit zuzuordnen, die der Kategorie in der 16. BImSchV reine und 
allgemeine Wohngebiete entspricht. 

Beurteilungszeit 

Weil die Nutzung der Hochschule, beispielsweise der Bibliothek, oder der 
Freiflächen der Kita im Beurteilungszeitraum der Nacht sich gegenüber dem Tag 
nicht ändert, ist der gleiche Beurteilungswert sowohl tags als auch nachts 
zugrunde zu legen.  

Aus den vorgenannten Gründen wird der Schutz vor Verkehrslärm auf 
Beurteilungswerte gemäß Tabelle 3 abgestellt. 

 

Tabelle 3: Beurteilungswerte für die Nutzung Hochschule sowie Kita gegen 
Verkehrslärm 

Nutzung 
Tag 

(06:00 – 22:00 Uhr) 

in dB(A) 

Nacht 
(22:00 – 06:00 Uhr) 

in dB(A) 

Hochschule, Kita 59 59 

Nach derzeitigem Wissensstand kann zudem davon ausgegangen werden, dass 
Lärmbelastungen durch Straßenverkehr oberhalb von 65 dB(A) (Mittelungspegel, 
tags) an den Fassaden der Wohnbebauung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bewirken /7/.  

Im geplanten Neubau Baufeld 2 sollen flexibel nutzbare Lehr-, Lern- und 
Arbeitsräume sowie Büroräume und eine Kita untergebracht werden. Nach dem 
Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung /1/ reicht für solche Räume ein 
baulicher Lärmschutz gegen Außenlärm über entsprechend gedämmte 
Außenbauteile mit kontrollierter Belüftung aus.  

Nach Auffassung der BSW ist für den Schutz der Nutzung in Innenräumen der 
Hochschule oder Kita ein begrenzter Innenraumpegel geeignet. Die Begrenzung 
auf 35 dB(A) in den schutzbedürftigen Innenräumen dienen dem Zweck, die 
Konzentrationsfähigkeit der Studierenden nicht zu beeinträchtigen und die 
einwandfreie Hör- und Verstehbarkeit von Sprache in der Kita zu gewährleisten.  

 
1 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 

S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist" 
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4.2 Gewerbelärm 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet durch den 
Gewerbelärm erfolgt gemäß den Vorgaben des Hamburger Leitfadens nach der 
„Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm  – TA Lärm“ /3/. 

Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Anlagen, die als 
genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den 
Anforderungen des „Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG)“ unterliegen. Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche ist sichergestellt, wenn die Schallbelastung durch Gewerbeanlagen am 
maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Tabelle 4 nicht 
überschreitet. In der TA Lärm /3/ wird bei der Beurteilung der prognostizierten 
Schallimmissionen zwischen dem Tagzeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) und dem 
Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr) unterschieden, wobei für die Nacht die 
„lauteste Nachtstunde“ maßgeblich ist. 

Tabelle 4: Beurteilungsgrundlage TA Lärm (Auszug) 

Nutzung 

Immissionsrichtwerte TA Lärm 

Tag  
(06:00-22:00 Uhr) 

in dB(A)  

Nacht 
(22:00-06:00 Uhr) 

in dB(A)  

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Allgemeine Wohngebiete 55 40 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Urbanes Gebiet 63 45 

Gewerbegebiete 65 50 

 

Die Einstufung der Schutzbedürftigkeit einer Hochschule folgt der aus der 
Betrachtung zum Verkehrslärm (siehe Kapitel 4.1). Danach ist die 
Schutzbedürftigkeit einer Hochschule und der Kita jeweils dem eines allgemeinen 
Wohngebietes vergleichbar. Wie auch in der Beurteilung der 
Verkehrslärmeinwirkungen ist der gleiche Beurteilungswert sowohl tags als auch 
nachts zugrunde zu legen, da sich die Nutzung in den Beurteilungszeiträumen 
nicht ändert.  
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Tabelle 5: Beurteilungswerte für die Nutzung Hochschule sowie Kita gegen 
Gewerbelärm 

Nutzung 

Beurteilungswerte Hochschule, Kita 

Tag  
(06:00-22:00 Uhr) 

in dB(A)  

Nacht 
(22:00-06:00 Uhr) 

in dB(A)  

Hochschule, Kita 55 55 

 

Anmerkungen: 

 Beurteilungszeiträume 

Tag: 06:00 – 22:00 Uhr 
Nacht (volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel): 22:00 – 06:00 Uhr 

 Tageszeiten mit besonderer Empfindlichkeit  

Für folgende Zeiten ist in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, 
Kleinsiedlungsgebieten und Kurgebieten sowie für Krankenhäuser und Pflegeanstalten* bei der 
Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen 
Zuschlag zu berücksichtigen: 

- an Werktagen:  06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr 

- an Sonn- und Feiertagen:  06:00 – 09:00, 13.00 – 15:00 und 20:00 – 22:00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB(A). Von der Berücksichtigung des Zuschlags kann abgesehen 
werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des 
Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. 

* abweichend zur Änderung der TA Lärm vom 01.06.2017, da durch die Einführung des MU die 
Reihenfolge geändert wurde. 

 Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Ereignissen (an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und 
an nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden) betragen die 
Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel 

- tags 70 dB(A) 

- nachts 55 dB(A) 

 Einzelne Geräuschspitzen 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 
als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten.  

Die Immissionsrichtwerte innen dürfen um nicht mehr als 10 dB überschritten werden.  

Bei seltenen Ereignissen dürfen die hierfür geltenden Immissionsrichtwerte durch einzelne, 
kurzzeitige Geräuschspitzen ... 

- in Gewerbegebieten am Tag um nicht mehr als 25 dB und in der Nacht um nicht mehr als 
15 dB,  

- in Kern-, Dorf- und Mischgebieten, in reinen und allgemeinen Wohngebieten bzw. 
Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
am Tag um nicht mehr als 20 dB und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB  

überschritten werden. 
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5 Eingangsdaten 

5.1 Straße 

Das Plangebiet liegt nördlich der Kreuzung Gorch-Fock-Wall/Jungiusstraße. 
Westlich des Plangebiets verläuft die Jungiusstraße. Nordwestlich vom Plangebiet 
verläuft die Kreuzung Bei den Kirchhöfen/Jungiusstraße/St. Petersburger Straße.  
Die Straßenverkehrsdaten wurden von SBI Beratende Ingenieure Bau-Verkehr-
Vermessung GmbH für den Prognose-Nullfall 2035 (ohne die Neuplanung) zur 
Verfügung gestellt.  

Nach Angaben der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und 
Hansestadt Hamburg weisen die Jungiusstraße nördlich vom Gorch-Fock-Wall, 
die St. Petersburger Straße, der Dammtordamm sowie der Gorch-Fock-Wall eine 
Fahrbahnoberfläche aus Splittmastixasphalt (SMA 8) auf. Gemäß den RLS-19 
wurde für die zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 60 km/h für Pkw ein 
Korrekturwert für die Fahrbahnoberfläche von -2,6 dB und für Lkw von -1,8 dB 
berücksichtigt. Der Brückenabschnitt der Jungiusstraße über die Wallanlagen hat 
hingegen eine Oberfläche aus nicht geriffeltem Gussasphalt und erhält somit keine 
Korrekturwerte gemäß RLS-19. Der Teil der Jungiusstraße südlich des Gorch-
Fock-Walls sowie die Straße Bei den Kirchhöfen weisen eine Fahrbahnoberfläche 
aus Asphaltbetone AC ≤ 11 auf, für welche für Geschwindigkeiten ≤ 60 km/h für 
Pkw ein Korrekturwert von -2,7 dB und für Lkw von -1,9 dB zu berücksichtigen ist. 
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf allen genannten Straßen 50 
km/h.  

In Tabelle 6 sind die Eingangsdaten zu den Straßen für den Prognosehorizont 
2035 aufgeführt. 

Tabelle 6: Eingangsdaten und Emissionspegel Straße, Prognosejahr 2035 

Straße 

M 

in Kfz/h 

Lkw-Anteil 

Straßeno
berfläche 

vzul 
L‘W 

Tag Nacht Tag Nacht 

Tag Nacht 
p1 in 

% 
p2 in 

% 
p1 in 

% 
p2 in 

% 
km/h dB(A) dB(A) 

Gorch-Fock-Wall 
östlich 
Jungiusstraße* 

850,3 168,1 1,2 2,0 0,5 0,6 SMA 8 50 80,8 73,3 

Gorch-Fock-Wall 
westlich 
Jungiusstraße* 

648,4 128,1 1,2 2,0 0,7 0,8 SMA 8 50 79,6 72,2 

St. Petersburger 
Straße 

499,4 76,3 2,3 3,8 2,3 2,7 SMA 8 50 79,0 70,6 
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Straße 

M 

in Kfz/h 

Lkw-Anteil 

Straßeno
berfläche 

vzul 
L‘W 

Tag Nacht Tag Nacht 

Tag Nacht 
p1 in 

% 
p2 in 

% 
p1 in 

% 
p2 in 

% 
km/h dB(A) dB(A) 

Bei-den-Kirchhöfen 63,8 10,0 10,6 17,7 5,9 7,1 Asphalt 50 72,8 62,9 

Dammtordamm 508 92 3,4 4,6 3,4 4,6 SMA 8 50 79,8 72,2 

Jungiusstraße zw. 
Gorch-Fock-Wall 
und Bei den 
Kirchhöfen 

505,6 76,3 1,5 2,5 1,5 1,8 SMA 8 50 78,8 70,4 

Jungiusstraße zw. 
Gorch-Fock-Wall 
und Bei-den-
Kirchhöfen 
Brückenabschnitt 

505,6 76,3 1,5 2,5 1,5 1,8 

Nicht 
geriffelter 
Gussasph

alt 

50 81,4 73,0 

Jungiusstraße 
südlich Gorch-Fock-
Wall 

403,8 42,5 1,4 2,4 2,7 3,2 Asphalt 50 77,6 68,2 

Erläuterungen: 
M:  maßgebende stündliche Verkehrsstärke 
SMA: Splittmastixasphalt 
vzul:  zulässige Höchstgeschwindigkeit 
L‘W Emissionspegel 

*: zweigeteilte Fahrbahn, angegebenes M muss mit zwei multipliziert werden für den  
             Gesamtwert 

Die Lage der für die Ermittlung der Beurteilungspegel Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) 
und Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) berücksichtigten Straßen ist der Anlage 1 zu 
entnehmen.  

Die Jungiusstraße ist inzwischen eine einstreifige Einbahnstraße, da im 
Zweirichtungsverkehr Radfahrstreifen markiert sind.  

5.2 Schiene 

Etwa 450 m nordöstlich des Plangebiets verlaufen die Bahnstrecken mit den 
Nummern 1240 und 6100. Bei der Streckennummer 1240 handelt es sich um die  
S-Bahnstrecke. Auf der Strecke 6100 fahren Güterzüge und Züge des Regional- 
und Fernverkehrs. Die Bahndaten wurden vom Verkehrsmanagement der 
Deutschen Bahn AG zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen Bahndaten sind den 
Anlagen 3a (Strecke 6100) und 3b (Strecke 1240) zu entnehmen. 
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5.3 Gewerbe 

Die Lage der Schallquellen ist in Abbildung 1 sowie in Anlage 4 dargestellt. 

Kita 

Die Kita hat 48 Plätze. Etwa die Hälfte der Kinder werden mit Pkw gebracht und 
geholt, so dass 48 Fahrten bzw. Parkvorgänge prognostiziert sind. Die dafür 
genutzten Stellplätze sind auf der Straßenverkehrsfläche an der Jungiusstraße 
vorhanden.  

Einmal am Tag wird Mittagessen mit einem Lieferwagen angeliefert, der auf das 
Gelände fährt und hinter dem Neubau hält. Von dort wird ein Rollwagen zum 
Eingang der Kita geschoben. 

Hochschule 

Für die Tiefgarage sind 13 Doppelstock-Stellplätze, also etwa 25 Stellplätze, 
geplant. Für jeden Stellplatz ist ein zweifacher Wechsel prognostiziert, so dass am 
Tag etwa 100 Pkw-Fahrten zu erwarten sind.  

Die Getränke werden mit einem Lkw einmal täglich angeliefert. Der Lkw hält auf 
dem Gelände kurz hinter der Einfahrt. Die Getränkekisten werden mit Sackkarre 
entladen.  

Die Mensa erhält täglich 3 Anlieferungen per Lkw und eine per Lfw. Insgesamt 
4 Rollwagen werden entladen und vom Kreisel zum Liefereingang der Mensa 
gerollt.  

Neben dem Rundbau ist die Müllstation, deren 4 verschiedene Müllcontainer 
einmal wöchentlich entleert bzw. abgeholt werden.  

Schaugewächshaus 

Das Schnittgut des Alten botanischen Gartens wird in einem Container 
gesammelt, welcher zwischen dem Neubau und dem Schaugewächshaus steht. 
Einmal wöchentlich wird der Container (Abrollcontainer) ausgetauscht.  

Die Betriebsvorgänge sind in der Abbildung 1 zusammengefasst. 
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Abbildung 1: Betriebsvorgänge 

  
 

  

Die Schallleistungspegel der Geräuschquellen, die in den Betriebsvorgängen 
vorkommen, sind in Tabelle 7 aufgelistet.  

Quelle: FHH, Bezirk Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung, Juli 2024 auf Kartengrundlage FHH, LGV 

Quelle: FHH, Bezirk Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung, Juli 2024 auf Kartengrundlage FHH, LGV 
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Tabelle 7: Literatur Schallleistungspegel der Geräuschquellen 

Schallquelle 
Art der 

Schallque
lle  

L´W,1h LWA,1h LWA L‘‘WA, 1h LAFmax 

Literatur 
dB(A)/m/

h 
dB(A)/h dB(A) 

dB(A)/m2

/h 
dB(A) 

Lkw Fahrt  Linie 63 - - - 104 aus /8/ /12/ 

Lfw Fahrt Linie 
50 bei 

30 km/h 
- - - 

unbedeut
end 

aus /2/ 

Rollwagen 
schieben 

Linie 40 - - - 97 aus /9/ 

Entladung über 

Ladebordwand 
mit Sackkarre 

Punkt - 56 - - 
unbedeut

end 
aus /10/ 

Be- und 

Entladung 
Rollwagen 
über 
Ladebordwand 

Punkt - 78 - - 112 aus /8/ 

Entleeren 
Müllbehälter 

Punkt - - 
98 in 30 

Sek. 
- 

unbedeut
end 

aus /11/ 

Tor Tiefgarage Fläche - - - 50 
unbedeut

end 
aus /12/ 

Absetzen 
Abrollcontainer 

Punkt - - 
116 

in 1 min 
- 123 aus /13/ 

Aufnehmen 
Abrollcontainer 

Punkt - - 
111 

in 1 min 
- 114 aus /13/ 

Pkw Fahrten 
vor Tiefgarage 

Linie 44 - - - 
unbedeut

end 
aus /12/ 

Erläuterungen: 
L´W,1h:  stündlich bezogener Schallleistungspegel je m 
L´´W,1h:  stündlich bezogener Schallleistungspegel je m2 
LW,1h  stündlich bezogener Schallleistungspegel 
LW Schallleistungspegel 
LAFmax Spitzen-Schallleistungspegel 

Aus den Schallleistungspegeln und den jeweiligen Mengen der Schallereignisse 
ergeben sich die Emissionspegel der Tabelle 8 ff.  
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Tabelle 8: Schallemissionsdaten Gewerbe, Linienschallquellen 

Schallquelle 
Art der 
Schall
quelle 

Beurteilungszeitr
aum 

L´WA,1h Anzahl 
Bewegung

en 

L´WA,r pro 
Zeitraum 

L´WA,r 

dB(A)/m/h dB(A)/m dB(A)/m 

Lkw Fahrt 
Anlieferung 
Getränke 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

63 

2 66 

54 07.00 - 20:00 Uhr 0 0 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lkw Rangieren 

Anlieferung 
Getränke 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

68 

2 71 

59 07.00 - 20:00 Uhr 0 0 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lkw Fahrt mit 
Container 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

63 

0 0 

54 07.00 - 20:00 Uhr 2 55 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lkw Fahrt 
Container 
Vorwärts 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

63 

0 0 

54 07.00 - 20:00 Uhr 2 55 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lkw Fahrt 

Container 
Rückwärts 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

68 

0 0 

59 07.00 - 20:00 Uhr 2 60 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lkw Rangieren 
Anlieferung  

Getränke 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

68 

2 71 

59 07.00 - 20:00 Uhr 0 0 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lkw Fahrt 
Anlieferung Mens 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

63 

1 63 

51 07.00 - 20:00 Uhr 0 0 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lfw Fahrt Mensa Linie 06:00 - 07:00 Uhr 50 0 0 41 
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Schallquelle 
Art der 
Schall
quelle 

Beurteilungszeitr
aum 

L´WA,1h Anzahl 
Bewegung

en 

L´WA,r pro 
Zeitraum 

L´WA,r 

dB(A)/m/h dB(A)/m dB(A)/m 

07.00 - 20:00 Uhr 2 42 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 1 50 50 

Mensa Weg 
Rollwagen 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

40 

2 43 

36 07.00 - 20:00 Uhr 4 35 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 2 43 43 

Lkw Fahrt 
Abholung Müll 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

63 

0 0 

60 07.00 - 20:00 Uhr 8 61 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Lfw Fahrt Mittag 
Kita 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

50 

0 0 

41 07.00 - 20:00 Uhr 2 42 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Kita Weg 
Rollwagen 

Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

40 

0 0 

31 07.00 - 20:00 Uhr 2 32 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

TG Zufahrten Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

44,8 

0 0 

50 07.00 - 20:00 Uhr 50 51 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

TG Abfahrten Linie 

06:00 - 07:00 Uhr 

44,8 

0 0 

50 07.00 - 20:00 Uhr 50 51 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Erläuterung: 
L´W,1h  stündlich bezogener Schallleistungspegel je m 
L´W,r beurteilter Schallleistungspegel je m 
LNS lauteste Nachtstunde 
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Tabelle 9: Schallemissionsdaten Gewerbe, Flächenschallquellen 

Schallquelle 
Art der 
Schall
quelle 

Beurteilungszeitr
aum 

L´´WA,1h Anzahl 
Bewegung

en 

L´´WA,r pro 
Zeitraum 

L´´WA,r 

dB(A)/m2/
h 

dB(A)/m2 dB(A)/m2 

TG Tor Fläche 

06:00 - 07:00 Uhr 

50 

0 0 

69 07.00 - 20:00 Uhr 100 70 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Erläuterung: 
L´´W,1h  stündlich bezogener Schallleistungspegel je m2 
L´´W,r beurteilter Schallleistungspegel je m2 
LNS lauteste Nachtstunde 

Tabelle 10: Schallemissionsdaten Gewerbe, Punktschallquellen 

Schallquelle 
Art der 
Schall
quelle 

Beurteilungszeitr
aum 

LWA KI 
Einwir
kzeit 

Anzah
l 

Ereign
isse 

LWA,r 
pro 

Zeitra
um 

LWA,r 

dB(A) dB min dB(A) dB(A) 

Abrollcontainer 
aufnehmen 

Punkt 

06:00 - 07:00 Uhr 

107 4 

1 1 93 

81 07.00 - 20:00 Uhr  0 0 

20:00 - 22:00 Uhr  0 0 

LNS  0 0 0 

Abrollcontainer 
absetzen 

Punkt 

06:00 - 07:00 Uhr 

109 7 

1 1 98 

86 07.00 - 20:00 Uhr  0 0 

20:00 - 22:00 Uhr  0 0 

LNS  0 0 0 

Müllbehälter 

entleeren 
Punkt 

06:00 - 07:00 Uhr 

109 7 

1 1 98 

86 07.00 - 20:00 Uhr  0 0 

20:00 - 22:00 Uhr  0 0 

LNS  0 0 0 

 
Erläuterung: 
LW Schallleistungspegel  
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit  
LW,r beurteilter Schallleistungspegel 
LNS lauteste Nachtstunde 



Schalltechnische Untersuchung 
zum Bebauungsplanverfahren Neustadt 51 / St. Pauli 46 
„Erweiterung Bucerius Law School“ 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2022.205.4 Seite 19 von 26 

Tabelle 11: Schallemissionsdaten Gewerbe, auf eine Stunde bezogene 
Punktschallquellen 

Schallquelle 
Art der 
Schall
quelle 

Beurteilungszeitr
aum 

LWA,1h 
Anzahl 

Ereignisse 

LWA,r pro 
Zeitraum 

LWA,r 

dB(A)/m/h dB(A)/m dB(A)/m 

Be-/Entladung 

Rollwagen 
Mensa  

Punkt 

06:00 - 07:00 Uhr 

78 

2 81 

74 07.00 - 20:00 Uhr 4 73 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 2 81 81 

Be-/Entladung 
Rollwagen Kita 
Mittagessen  

Punkt 

06:00 - 07:00 Uhr 

78 

0 0 

69 07.00 - 20:00 Uhr 2 70 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Entladung  
Getränke mit 
Sackkarre 

Punkt 

06:00 - 07:00 Uhr 

56 

2 59 

47 07.00 - 20:00 Uhr 0 0 

20:00 - 22:00 Uhr 0 0 

LNS 0 0 0 

Erläuterung: 
LW, 1h Schallleistungspegel 
LW,r beurteilter Schallleistungspegel 
LNS lauteste Nachtstunde 

Tabelle 12: Schallemissionsdaten Gewerbe, Stellplätze Kita 

Schallquelle 
Art der 
Schall
quelle 

Beurteilungszeitr
aum 

Anzahl 
Stellplät

ze 

Bewegu
ngen 
pro 

Stellpl. 
& Std. 

Anzahl 
Fahrten 

LWA,r 
pro 

Zeitrau
m 

LWA,r 

dB(A)/m dB(A)/m 

Parkplatz Kita Fläche 

06:00 - 07:00 Uhr 

7 

0  0 

74 07.00 - 20:00 Uhr 1,05 96 73 

20:00 - 22:00 Uhr 0  0 

LNS 0  0 0 

Erläuterungen: 
LNS lauteste Nachtstunde 
LWA,r beurteilter Schallleistungspegel im Zeitraum 
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

6.1 Verkehr 

Die ermittelten Beurteilungspegel für den Verkehrslärm aus Straßen und 
Schienenwegen sind in Anlage 2c für den Tag- und Nachtzeitraum als 
Fassadenpegelplan für die Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
dargestellt. Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte für Hochschulen von 
59 dB(A) tags und nachts sind fett hervorgehoben.  

Die Verkehrslärmbelastung geht im Wesentlichen vom Straßenverkehr aus 
(Anlage 2a). Der Schienenverkehrslärm (Anlage 2b) ist demgegenüber 
untergeordnet. 

Tagzeitraum 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Tagzeitraum an der Westfassade zur 
Jungiusstraße des Plangebäudes Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) und am 
Hauptgebäude Beurteilungspegel von bis zu 66 dB(A) erreicht werden. Der 
Beurteilungswert für Hochschulen von 59 dB(A) tags wird somit überschritten. 

An den straßenabgewandten Fassaden sowie an den anderen Gebäuden wird der 
Beurteilungswert für Hochschulen größtenteils eingehalten.  

Nachtzeitraum 

Im Nachtzeitraum ist der Beurteilungswert von 59 dB(A) nachts überall 
eingehalten. 

6.2 Gewerbe 

Tagzeitraum 

Die Berechnungsergebnisse in Anlage 5a zeigen, dass es im Tagzeitrum nur an 
der Südfassade des zweiten Plangebäudes, gegenüber des Gewächshauses, zu 
Überschreitungen kommt. Die Beurteilungspegel erreichen 62 dB(A) am Tage bei 
einem Beurteilungswert von 55 dB(A), so dass der Beurteilungswert um 7 dB 
überschritten ist. Ursache für die Überschreitung ist allein der Austausch des 
Containers für den Grünschnitt, der von den Schaugewächshäusern genutzt wird.  

Auch der Maximalpegel zeigt die kurzzeitige hohe Spitze der Geräusche durch 
den Containertausch.  

An den straßenabgewandten Fassaden sowie an den anderen Gebäuden wird der 
Beurteilungswertwert für Hochschulen eingehalten. 

Nachtzeitraum 

Im Nachtzeitraum werden der Beurteilungswert für Hochschulen (das ist der 
gleiche Wert wie am Tage) nicht überschritten.  
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Lärmschutz zum Gewerbelärm 

Der Containerwechsel findet 1mal die Woche am Tage statt. Die Einwirkzeit 
beträgt üblicherweise 1 Minute. Das ist ein gelegentlicher Vorgang und gegenüber 
der typischen Arbeitszeit von 40 h untergeordnet. Insoweit erscheint die 
gelegentliche Hinnahme der Geräusche aus den Containerwechsel zumutbar zu 
sein. 

Demgegenüber ist ein Lärmschutz aufwändig. Der Ort, an dem der Container 
steht, müsste so eingehaust werden, dass der Abrollvorgang noch stattfinden 
kann. Die Einhausung müsste seitlich und oben geschlossen sein, während sie 
vorne und hinten offen sein darf. Die Öffnungshöhe müsste weit über 4 m 
betragen. Es erscheint daher unverhältnismäßig, für ein gelegentliches Ereignis 
einen Lärmschutz zu konstruieren.  

Das Schaugewächshaus steht unter Denkmalschutz. Insoweit wäre die Errichtung 
einer baulichen Anlage, auch wenn sie dem Lärmschutz dient, fraglich. 

Ggf. kann mit dem Entsorgungsfirma verhandelt werden, den Containertausch zu 
Zeiten stattfinden zu lassen, in denen typischerweise der Aufenthalt an der 
Hochschule gering ist.  

Anlage 5b zeigt den verbleibenden Beurteilungs- und Maximalpegel mit dem 
Lärmschutz an. Die Beurteilungspegel und Maximalpegel wären überwiegend 
eingehalten.  
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7 Zusammenfassung und Fazit 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zeigen für das Bauvorhaben 
entlang der Jungiusstraße schalltechnische Konflikte im Sinne des Hamburger 
Leitfadens auf. Die Beurteilungswerte aus Verkehrslärm werden tags, jedoch nicht 
im Nachtzeitraum überschritten. Da nicht alle Fassaden der Hochschule von Lärm 
betroffen ist, ist der Schutz vor Verkehrslärm auf die betroffenen Fassadenseiten 
zu beschränken.  

Insoweit eignet sich folgender Festsetzungsvorschlag: 

Entlang des mit (1) bezeichneten Bereich sind die Aufenthaltsräume – hier 

insbesondere die Lehr- und Lernräume, Bibliotheksräume – durch geeignete 

Grundrissgestaltung den vom Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseiten 

zuzuordnen.  
Wenn dies nicht möglich ist, muss für diese Räume ein ausreichender baulicher 

Schallschutz an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern durch 

bauliche Maßnahmen so geschaffen werden, dass durch diese baulichen 

Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, 

dass in den lärmempfindlichen Räumen ein Innenraumpegel von kleiner 35 dB(A) 

tagsüber nicht überschritten wird.  

 



Schalltechnische Untersuchung 
zum Bebauungsplanverfahren Neustadt 51 / St. Pauli 46 
„Erweiterung Bucerius Law School“ 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2022.205.4 Seite 23 von 26 

Der mit (1) bezeichnete Bereich ist an den Fassadenabschnitten, an dem die 
Grenzwerte überschritten sind (in Anlage 2c fett hervorgehoben). Nachstehende 
Abbildung zeigt den Bereich (1) mit weißen Linien:  

 

 

Hamburg, 05.08.2024 

 

 

i.V. Folkard Hänisch i.A. Kelvin Brehm 
LÄRMKONTOR GmbH LÄRMKONTOR GmbH 

Quelle: FHH, Bezirk Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung, Juli 2024 auf Kartengrundlage FHH, LGV 
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8 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Lageplan Verkehr 

Anlage 2a: Fassadenpegel Straße  

Anlage 2b: Fassadenpegel Schiene  

Anlage 2c: Fassadenpegel Verkehr  

Anlage 3a:  Schienendaten Strecke 6100 Prognose 2030 

Anlage 3b:  Schienendaten Strecke 1240 Prognose 2030 

Anlage 4: Lageplan Gewerbe 

Anlage 5a: Fassadenpegel Gewerbe Beurteilungspegel und Maximalpegel  

Anlage 5b: Fassadenpegel Gewerbe Beurteilungspegel und Maximalpegel  
mit Lärmschutz (Einhausung Container Grünschnitt) 
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Version 202203 - Daten gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 38/2022) des Bundes
Strecke 6100 Abschnitt Hamburg Hbf bis Hamburg Rainweg, km 287,5 - km 291,2, Bereich Bf Dammtor bis Bf Holstenstraße, Hamburg 
Horizont 2030DT
RiKz 1+2

Grundlast

Zugart v_max_Zug
Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl

GZ-E 20 10 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10

IC-E 36 2 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 9

IC-E 44 4 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 11

ICE 38 6 250 3-Z9-A48 1

ICE 48 2 280 1-V1 2 2-V1 12

RB/RE-E 30 6 160 5-Z5-A10 1 5-Z5-A12 1

Summe 216 30

Die nachfolgend genannte zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

von km bis km km/h

287,3 292,4 60

von km bis km

- -

RiKz: Kennzeichen für Gleisrichtung. Mit RiKz 1+2 wird die Streckenbelastung dargestellt.

1. Geschwindigkeiten:

v_max_Zug: bauartbedingte Zughöchstgeschwindigkeit

VzG: Streckenhöchstgeschwindigkeit aus dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

Bei der schalltechnischen Berechnung ist das Minimum aus v_max_Zug und VzG zu verwenden.

Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten sind die Vorgaben des Projektes in Abstimmung mit der Projektleitung zu beachten.

Im Bereich von Personenbahnhöfen (innerhalb der Einfahrsignale) und von Haltepunkten bzw. Haltestellen (Bahnsteiglänge zuzüglich auf

jeder Seite 100 m) ist die zulässige Geschwindigkeit der freien Strecke, mindestens aber 70 km/h anzusetzen. Mit vFz = 70 km/h werden die

in Bahnhöfen und an Haltepunkten bzw. in Haltestellenbereichen anfallenden Geräusche, die z. B. durch das Türenschließen oder beim

Besonders überwachtes Gleis

Erläuterungen und Legende

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

VzG
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

BüG



Überfahren von Weichen und/oder beim Bremsen und Anfahren entstehen, berücksichtigt.

2. Zusammensetzung der Fahrzeugkategoriebezeichung:

Nummer der Fz-Kategorie  - Variante bzw. Zeilennummer in Beiblatt 1 - Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Bsp. 5-Z5-A10

Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)

3. Infrastruktureigenschaften:

Für Brücken, Bahnübergänge, enge Gleisradien usw. sind die entsprechenden Zuschläge nach Schall03 zu berücksichtigen.

4. Zugarten: GZ = Güterzug

RV, RE, RB = Regionalzug

S = Elektrotriebzug der S-Bahn 

IC = Intercityzug (auch Railjet)

ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV

NZ = Nachtreisezug

AZ = Saison- oder Ausflugszug

D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte

LR, LICE = Leerreisezug

5. Traktionsarten: - V = Diesellok

- E = E-Lok



Version 202203 - Daten gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 38/2022) des Bundes
Strecke 1240 Abschnitt Hamburg Hbf (S-Bahn) bis Hamburg Holstenstraße, km 287,5 - km 291,2, Bereich Bf Dammtor bis Bf Holstenstraße, Hamburg 
Horizont 2030DT
RiKz 1+2

Zugart v_max_Zug
Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl

S HAMBURG 518 76 100 5-Z5-A12 2

Summe 518 76

Die nachfolgend genannte zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

von km bis km km/h

287,0 288,1 60

288,1 289,7 70

289,7 290,6 60

290,6 292,5 70

von km bis km

- -

RiKz: Kennzeichen für Gleisrichtung. Mit RiKz 1+2 wird die Streckenbelastung dargestellt.

1. Geschwindigkeiten:

v_max_Zug: bauartbedingte Zughöchstgeschwindigkeit

VzG: Streckenhöchstgeschwindigkeit aus dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

Bei der schalltechnischen Berechnung ist das Minimum aus v_max_Zug und VzG zu verwenden.

Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten sind die Vorgaben des Projektes in Abstimmung mit der Projektleitung zu beachten.

Besonders überwachtes Gleis

Erläuterungen und Legende

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

VzG
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

BüG



Im Bereich von Personenbahnhöfen (innerhalb der Einfahrsignale) und von Haltepunkten bzw. Haltestellen (Bahnsteiglänge zuzüglich auf

jeder Seite 100 m) ist die zulässige Geschwindigkeit der freien Strecke, mindestens aber 70 km/h anzusetzen. Mit vFz = 70 km/h werden die

in Bahnhöfen und an Haltepunkten bzw. in Haltestellenbereichen anfallenden Geräusche, die z. B. durch das Türenschließen oder beim

Überfahren von Weichen und/oder beim Bremsen und Anfahren entstehen, berücksichtigt.

2. Zusammensetzung der Fahrzeugkategoriebezeichung:

Nummer der Fz-Kategorie  - Variante bzw. Zeilennummer in Beiblatt 1 - Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Bsp. 5-Z5-A10

Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)

3. Infrastruktureigenschaften:

Für Brücken, Bahnübergänge, enge Gleisradien usw. sind die entsprechenden Zuschläge nach Schall03 zu berücksichtigen.

4. Zugarten: GZ = Güterzug

RV, RE, RB = Regionalzug

S = Elektrotriebzug der S-Bahn 

IC = Intercityzug (auch Railjet)

ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV

NZ = Nachtreisezug

AZ = Saison- oder Ausflugszug

D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte

LR, LICE = Leerreisezug

5. Traktionsarten: - V = Diesellok

- E = E-Lok











Dipl.-Biol. Karsten Lutz – Artenschutzuntersuchung Neustadt 51 / St. Pauli 46 „Bucerius-Law-School“ 

Kap. 1  Einleitung 

Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Bebelallee 55d , 22297 Hamburg 2

1 Einleitung 

In Hamburg-Neustadt/St. Pauli, in der Bucerius-Law-School, sollen ein Gebäude 
abgebrochen und dort sowie auf einem derzeit als KFZ-Stellplatz genutztem Ge-
lände neue Gebäude errichtet werden. Zudem soll ein parkartiges Gelände erhalten 
und weiterentwickelt werden. Dafür wird ein Bebauungsplan aufgestellt bzw. ge-
ändert. Von der Umsetzung des Vorhabens können Arten, die nach § 7 (2) Nr. 13 u. 
14 BNatSchG besonders oder streng geschützt sind, betroffen sein. Daher wird eine 
faunistische Bestandsdarstellung für geeignete Artengruppen unter besonderer 
Berücksichtigung gefährdeter und streng geschützter Arten angefertigt. 

 

 
Abbildung 1: Lage des Vorhabens (rote Linie) mit Umgebung. (Luftbild aus 

Datenlizenz Deutschland – Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermes-

sung – Version 2.0) 

 















































































































































































































































































































































































AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
[6]

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
BD

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
WB

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
PL













































palmaricciotti
Rechteck

palmaricciotti
Kommentar
Der Notüberlauf ist nicht zulässig

palmaricciotti
Rechteck





Nina Ehringer
Textfeld
VORABZUG 06.03.2023

KSA-TS-laptop
Polygonlinien

KSA-TS-laptop
Kreis

KSA-TS-laptop
Kreis

KSA-TS-laptop
Polygonlinien

KSA-TS-laptop
Kreis

KSA-TS-laptop
Kreis

KSA-TS-laptop
Polygonlinien

KSA-TS-laptop
Beschriftung
ca. Standort Lüftungstürme







































































AutoCAD SHX Text
Li %%c 0.70 - 10

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
1561

AutoCAD SHX Text
Jungiusstraße

AutoCAD SHX Text
Li %%c 0.70 - 15

AutoCAD SHX Text
Ei %%c 0.80 - 18

AutoCAD SHX Text
KP

AutoCAD SHX Text
RA

AutoCAD SHX Text
KP

AutoCAD SHX Text
BD

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
KP

AutoCAD SHX Text
KP

AutoCAD SHX Text
KP

AutoCAD SHX Text
KP

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
RA

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
KP

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
OB

AutoCAD SHX Text
BT

AutoCAD SHX Text
BN

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
Info

AutoCAD SHX Text
Info

AutoCAD SHX Text
Tor

AutoCAD SHX Text
Info

AutoCAD SHX Text
Trafo

AutoCAD SHX Text
Trafo

AutoCAD SHX Text
Kühlung

AutoCAD SHX Text
2 x Schacht

AutoCAD SHX Text
Holz

AutoCAD SHX Text
Metall

AutoCAD SHX Text
Putz

AutoCAD SHX Text
Putz

AutoCAD SHX Text
2xBodenlampe

AutoCAD SHX Text
Bodenlampe

AutoCAD SHX Text
Jungiusstraße

AutoCAD SHX Text
BLS Hauptgebäude




























































































	NS51SP46_oea_20220110_Wurzelsuchgrabung_Saugverfahren_geschwärzt.pdf
	Sammelmappe17.pdf
	01072022_Klimaexpertise_Erweiterung_BuceriusLawSchool_HH_geschwärzt.pdf
	Sammelmappe16.pdf
	NS51SP46_oea_20220830_Geotechnischer_Bericht_Versickerungsfähigkeit_geschwärzt.pdf
	Sammelmappe15.pdf
	NS51SP46_oea_20220822_Wurzelsuchgrabung_in_Handschachtung_geschwärzt.pdf
	Sammelmappe14.pdf
	BLS_Entwaesserungskonzept-Gesamt_20240315red.änd.geschwärzt.pdf
	Sammelmappe13.pdf
	2024-04-29 Baumgutachten_Stand 19.04.2024 - geschwärztNEU.pdf
	Sammelmappe11.pdf
	VU BuceriusLawSchool_SBI_240423geschwärzt.pdf
	NS51SP46_oea_20240522_ArtenschutzG_Geschwärzt.pdf
	Sammelmappe10.pdf
	20240805 BP Law School HH LÄRMKONTOR Bericht u Anlagen geschwärzt.pdf
	Sammelmappe1.pdf
	2024-09-26_NS51SP46_oea_umweltakte_inhalt.pdf
	Bebauungsplan-Entwurf
	Neustadt 51 / St. Pauli 46
	(Erweiterung Bucerius Law School)
	Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs  vom 30. September bis 31. Oktober 2024
	UMWELTAKTE

	Wesentliche, bereits vorliegende  umweltbezogene Stellungnahmen und Fachgutachten
	1.  Fachgutachten
	1.  Fachgutachten
	a) Stellungnahmen mit wesentlichen umweltbezogenen Inhalten aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (sog. Grobabstimmung) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:
	b) Stellungnahmen mit wesentlichen umweltbezogenen Inhalten aus der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (sog. Stellungnahmeverschickung), Dezember / Januar 2023:
	3.  Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit

	STN_Umweltbezogen_geschwärzt.pdf









